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NPD-Stadtverordneter 
Herrn Ronny Zasowk  
 
 
 
 
 
 
Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2015 
Thema: Kosten des Asylzustroms   
 
Sehr geehrter Herr Zasowk, 
 
anbei die Beantwortung Ihrer Anfrage vom 27.11.2015. 

 
 
1. Auf welche Gesamtsumme haben sich die mit dem Asylzu-

strom verbundenen Kosten in Cottbus im Jahr 2015 bisher 
belaufen?   

 
Die Aufwendungen für Flüchtlinge in Cottbus werden vom Land Bran-
denburg weitestgehend erstattet. Bei Verrechnung der direkt zurechen-
baren Aufwendungen und Erstattungen ergibt sich eine Belastung des 
Haushalts im Jahr 2015 von ca. 400 T€. Hinzu kommen noch Aufwen-
dungen für zusätzliches Personal in der Stadtverwaltung in Höhe von 
400 T€. Zur Deckung u.a. dieser Kosten gewährt der Bund den Kommu-
nen einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Auch kann Cottbus 
durch die gestiegene Einwohnerzahl eine höhere allgemeine Zuweisung 
durch das Land erwarten. Dies lässt sich z.Z. jedoch noch nicht genau 
quantifizieren. 
 
 

2. Auf welche Höhe werden die diesbezüglichen Gesamtkosten 
für das Jahr 2016 prognostiziert? 

 
Bei Verrechnung der geplanten direkt zurechenbaren Aufwendungen 
und Erstattungen ergibt sich eine Belastung des Haushalts im Jahr 2016 
von ca. 500 T€. Hinzu werden noch Aufwendungen für zusätzliches Per-
sonal in der Stadtverwaltung in Höhe von 2.300 T€ kommen. Auch hier 
erhält die Stadt Cottbus zur Deckung gegenläufig einen höheren Anteil 
an der Umsatzsteuer. Weiterhin erwarten wir Gesetzesänderungen bei 
der Erstattung von Flüchtlingskosten, deren Auswirkungen wir zur Zeit 
noch nicht abschätzen können. 
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3. Wird auch nach dem 31.Dezember 2015 eine Außenstelle der 
Eisenhüttenstädter Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Cottbus 
verbleiben? 

 
Die Stadt Cottbus hat den Vertrag mit dem Land Brandenburg zum 31.12.15 
gekündigt. 
 

4. Wenn ja, wo wird sich diese Außenstelle befinden? 
 
Entfällt. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
 
 
Berndt Weiße  
Dezernent 


